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Ottmar Warmbrunn  

Eckhofstraße 18  

78628 Rottweil 

Mail: ottmar.warmbrunn@t-online.de 

www.bvbw-rwtut.de 

 

 

Ehrungsordnung Stand 01/2019 

 

Der Ehrungsordnung des Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen e.V. ist die 
Ehrungsordnung des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg e.V. übergeordnet. Dies 
gilt im Wesentlichen für die Punkte 1-4 dieser Ehrungsordnung. Die Fördernadel bzw. 
Fördermedaille sind den Ehrungen unter 1-4 vorzuziehen. 

 

1) Kreisverbandsehrenzeichen in Silber mit Urkunde 

a) für 50-jährige aktive Tätigkeit 

b) für 10-jährige aktive Tätigkeit und 10-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder des Kreisverbandsvorstandes 

c) für 15-jährige Mitgliedschaft und 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder des Kreisverbandsvorstandes 

d) für besondere Verdienste auf Beschluss des Kreisverbandsvorstandes 

2) Kreisverbandsehrenzeichen in Gold mit Urkunde 

a) für 20-jährige aktive Tätigkeit und 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder des Kreisverbandsvorstandes 

b) für 20-jährige Mitgliedschaft und 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder des Kreisverbandsvorstandes 

c) für besondere Verdienste auf Beschluss des Kreisverbandsvorstandes 

3) Kreisverbandsehrenmedaille in Silber mit Urkunde 

a) für 30-jährige aktive Tätigkeit und 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder der Kreisverbandsvorstandschaft 

b) für 30-jährige Mitgliedschaft und 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder der Kreisverbandsvorstandschaft 

c) für besondere Verdienste auf Beschluss des Kreisverbandsvorstandes 
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4) Kreisverbandsehrenmedaille in Gold mit Urkunde 

a) für 40-jährige aktive Tätigkeit und 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder der Kreisverbandsvorstandschaft 

b) für 40-jährige Mitgliedschaft und 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines 
Vereins oder der Kreisverbandsvorstandschaft 

c) für besondere Verdienste auf Beschluss des Kreisverbandsvorstandes 

Die Verleihung der Kreisverbandsehrenmedaille in Gold setzt allgemein voraus, 
dass die betreffende Person zuvor die Kreisverbandsehrenmedaille in Silber 
erhalten hat und zwischen den beiden Ehrungen ein Abstand von mindesten 5 
Jahren liegt. 

5) Kreisverbandsehrenmitglied 

a) für 30-jährige Tätigkeit als Dirigent oder Vorsitzender eines Vereins 

b) für mindestens 15-jährige Tätigkeit im Kreis- oder der Kreisverbandsvorstandschaft 

c) für besondere Verdienste auf Beschluss der Kreisverbandsvorstandschaft 

6) Kreisverbandsehrenvorsitzender 

a) Mindestens 20-jährige Tätigkeit im Kreisverbandsvorstand, davon mindestens 10 
Jahre als Kreisverbandsvorsitzender 

b) Mindestens 15-jährige Tätigkeit als Kreisverbandsvorsitzender 

Anträge auf Ehrungen stellen die Mitgliedsvereinigungen oder die Einzelmitglieder an 
den Kreisverbandsvorsitzenden. Der Kreisverbandsvorsitzende ist berechtigt in Fällen, 
bei denen die Befragung des Kreisverbandsvorstandes nicht mehr möglich ist, die 
Ehrungen 1 – 4 zu verleihen. Den Antragstellern werden die Kosten in Rechnung 
gestellt. Anträge auf Ehrungen sind spätestens 8 Wochen vor Ehrungstermin über die 
entsprechende Funktion im Meldeprogramm ComMusic beim Kreisverband 
einzureichen. 

Darüber hinaus gelten die Ehrungsordnungen der Dachverbände BVBW, des BDBV 
sowie der CISM. 

7) Begräbnis 

Der Kreisverband ehrt 

a) Vorsitzende und Dirigenten, die bei ihrem Tode 20 und mehr Jahre beim selben 
Verein im Amt sind 

b) Kreisverbandsehrenmitglieder, Kreisverbandsehrenvorsitzende, 
Kreisehrenvorsitzende 

c) Todesfälle sind an den Kreisverbandsvorsitzenden mit den entsprechenden 
Angaben über die Person und dessen Verdienste zu melden. 

 

Bühlingen, Januar 2019 

 

Kreisverbandsvorsitzender 


